
Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

§ 1 Geltungsbereich

   1. Diese Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten stets und ausschließlich für das Vertragsverhältnis 
zwischen der C. Tiek GmbH und ihren Geschäftspartnern. Entgegenstehende oder von unseren Verkaufs-, Lieferungs- 
und Zahlungsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nur an, wenn wir ausdrücklich 
schriftlich der Geltung zustimmen.
   2. Diese Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten auch für alle laufenden und zukünftigen Geschäfte 
mit dem Käufer, soweit es sich um Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt.

§ 2 Angebote, Lieferfristen

   1. Aufträge, mündlich oder schriftlich erteilt, sind erst bindend, wenn sie vom Lieferer schriftlich bestätigt sind. Ange-
bote sind freibleibend; der Zwischenverkauf bleibt dem Verkäufer vorbehalten. Lieferfristen gelten vorbehaltlich richti-
ger sowie rechtszeitiger Selbstbelieferung, es sei denn, dass der Verkäufer verbindliche Lieferfristen schriftlich zusagt.
   2. Verkaufpreise gelten nur dann als Festpreise, wenn sie der Verkäufer schriftlich zusagt. Proben und Muster gelten 
als annähernde Anschauungsstücke für Qualität, Abmessungen und Farbe. Die zu einem Angebot gehörigen Unter-
lagen wie Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben sind nur annähernd maßgeblich, soweit sie nicht 
ausdrücklich als verbindlich im Angebot bezeichnet sind.
   3. Sofern eine Bestellung als Angebot gem. § 145 BGB anzusehen ist, kann der Verkäufer dieses innerhalb von zwei 
Wochen annehmen.
   4. Schutzvorrichtungen werden so weit mitgeliefert, als dies gesetzlich vorgeschrieben oder ausdrücklich vereinbart 
ist.

§ 3 Überlassene Unterlagen

An allen im Zusammenhang mit der Auftragerteilung dem Käufer überlassenen Unterlagen, wie z. B. Kalkulationen, 
Zeichnungen etc. behält sich der Verkäufer Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht 
zugänglich gemacht werden, es sei denn, der Verkäufer erteilt dazu dem Käufer die ausdrückliche schriftliche Zustim-
mung. Soweit der Verkäufer das Angebot des Käufers nicht innerhalb der Frist von § 2 annimmt, sind die Unterlagen 
unverzüglich an den Verkäufer zurückzusenden.

§ 4 Lieferumfang und Lieferfrist

   1. Die Lieferfrist beginnt, sobald sämtliche Einzelheiten der Ausführung klargestellt und beide Teile über die Bedin-
gungen des Geschäftes einig sind. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt ferner den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom 
Besteller zu liefernden Unterlagen, erforderlicher Genehmigungen, Freigaben, die rechtzeitige Klarstellung und Geneh-
migung der Pläne, die Einhaltung von vereinbarten Zahlungsbedingungen sowie sonstiger vereinbarter Verpflichtungen 
voraus. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertragspflichten des Bestellers voraus.
   2. Lieferfristen und Liefertermine gelten stets nur annähernd. Sie beziehen sich auf den Zeitpunkt der Absendung 
und sind nach Meldung der Versandbereitschaft eingehalten.
   3. Lieferfristen verlängern sich -unbeschadet der Rechte des Verkäufers aus Verzug des Käufers – um den Zeitraum, 
um den der Käufer seinen Verpflichtungen der Verkäuferin gegenüber nicht nachkommt. Dies gilt entsprechend für 
Liefertermine.
   4. Gerät die Verkäuferin in Lieferverzug oder wird der Verkäuferin die Lieferung, gleich aus welchen Gründen, unmög-
lich, so stehen dem Käufer Schadensersatzansprüche gleich welcher Art nicht zu, es sei denn, der Leistungsverzug des 
Verkäufers oder die von ihm zu vertretende Unmöglichkeit der Leistung beruht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
des Verkäufers, eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen.
   5. Teillieferungen sind zulässig, jede Lieferung gilt als selbstständiges Geschäft.
   6. Wird der Versand auf Wunsch des Bestellers verzögert, so werden ihm, beginnend einen Monat nach Anzeige 
der Versandbereitschaft, die durch die Lagerung entstandenen Kosten, bei Lagerung im Werk des Lieferers mindes-
tens jedoch ein halbes Prozent des Rechnungsbetrages für jeden Monat berechnet. Das Lagergeld wird auf 5 % des 
Rechnungsbetrages begrenzt, es sei denn, dass höhere Kosten nachgewiesen werden können. Der Lieferer ist jedoch 
berechtigt, über den Liefergegenstand anderweitig zu verfügen, nachdem er dem Besteller eine angemessene Frist 
gesetzt hat, die fruchtlos verlaufen ist. Für die Belieferung des Bestellers beginnt sodann eine angemessene neue 
Lieferfrist.
   7. Fälle höherer Gewalt und sonstige Ereignisse, auf die der Verkäufer keinen Einfluss hat und die dem Verkäufer die 
Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, wie z. B. Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der 
Material-oder Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, Aussperrungen, Nichtlieferung, die nicht richtig 
oder verspätete Lieferung durch Lieferanten des Verkäufers, gleich aus welchem Grunde, entbinden den Verkäufer 
für die Dauer der Auswirkungen oder im Falle der Unmöglichkeit von der Lieferpflicht. Der Verkäufer hat den Käufer 
unverzüglich von der Nichtverfügbarkeit zu informieren und Gegenleistungen des Käufers unverzüglich zu erstatten. 
Schadensersatzansprüche des Käufers gegen den Verkäufer in diesem Zusammenhang sind ausgeschlossen.



§ 5 Versendung und Gefahrübergang

Die Gefahr geht, auch wenn frachtfreie Lieferung vereinbart ist,

   1. mit der Übergabe der Ware an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit dem Verlassen des Betrie-
bes oder Lagers des Verkäufers, auf den Käufer über. Verzögert sich die Versendung aus Gründen, die der Verkäufer 
nicht zu vertreten hat, erfolgt der Gefahrübergang mit der Anzeige der Versandbereitschaft. Lagerkosten nach Gefahrü-
bergang trägt der Käufer.
   2. bei Lieferung mit Aufstellung oder Montage am Tag der Übernahme im eigenen Betrieb, soweit ein Probebe-
trieb notwendig oder vereinbart ist, nach einwandfreiem Probebetrieb auf den Käufer über. Vorausgesetzt wird dabei 
jedoch, dass der Probebetrieb bzw. die Übernahme im eigenen Betrieb unverzüglich an die betriebsbereite Aufstellung 
oder Montage anschließt.
   3. Versandart und Verpackung unterstehen dem Ermessen des Verkäufers.
   4. Eine Versicherung der Sendung gegen Transportschäden und andere Risiken erfolgt nur auf ausdrücklichen 
Wunsch und auf Kosten des Käufers.

§ 6 Preise

   1. Die Preise des Verkäufers gelten für den in den Auftragsbestätigungen aufgeführten Leistungs- und Lieferungsum-
fang. Sie verstehen sich, falls nichts anderes vereinbart ist, in € ab Haren zuzüglich Mehrwertsteuer. Nebenkosten, z. B. 
Aufwendungen für Verpackung, Versand und Transport, gehen zu Lasten des Käufers.
   2. Sofern keine Festpreisabrede getroffen wurde, bleiben angemessene Preisänderungen wegen veränderter Lohn-, 
Material- und Vertriebskosten für Lieferungen, die drei Monate oder später nach Vertragsabschluss erfolgen, vorbehal-
ten.

§ 7 Zahlungsbedingungen

   1. Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf das umseitig genannte Konto des Verkäufers zu erfolgen. Der 
Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig.
   2. Soweit nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis innerhalb von 10 Tagen nach Lieferung zu zahlen. Ver-
zugszinsen werden in Höhe von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz per anno berechnet. Die Geltendmachung 
eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten. Bei Zahlungsschwierigkeiten des Käufers, insbesondere auch bei 
Zahlungsverzug, Scheck oder Wechselprotest, ist der Verkäufer berechtigt, weitere Lieferungen nur gegen Vorauskasse 
auszuführen, alle offen stehenden –auch gestundeten- Rechnungsbeträge sofort fällig zu stellen und gegen Rückgabe 
zahlungshalber hereingenommener Wechsel, Barzahlung oder Sicherheitsleistung zu verlangen.
   3. Rechnungen des Verkäufers gelten als anerkannt, wenn nicht innerhalb von einer Woche nach Rechnungsdatum 
schriftlich widersprochen wird. Der Verkäufer wird dem Käufer mit jeder Rechnung hierüber unterrichten.
   4. Der Käufer hat das Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder aner-
kannt sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Käufer insoweit nur befugt, als sein Gegenanspruch 
auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. Im Übrigen verzichtet der Käufer auf die Geltendmachung eines Zurückbe-
haltungsrechtes aus früheren oder anderen Geschäften der laufenden Geschäftsverbindung.

§ 8 Mängelrüge, Gewährleistung und Haftung

   1. Gewährleistungsrechte des Käufers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersu-
chungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Die Rüge hat binnen fünf Werktagen nach 
Lieferung, in jedem Fall aber vor Verarbeitung oder Einbau schriftlich zu erfolgen.
   2. Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung der vom Verkäufer gelieferten Ware beim 
Käufer. Vorstehende Bestimmungen gelten nicht, soweit das Gesetz gem. § 438 I Nr. 2 BGB, § 479 I BGB und § 634 a 
I BGB längere Fristen zwingend vorschreibt, vor etwaiger Rücksendung der Ware ist die Zustimmung des Verkäufers 
einzuholen.
   3. Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der bereits zum Zeitpunkt 
des Gefahrübergangs vorlag, so wird der Verkäufer die Ware, vorbehaltlich fristgerechter Mängelrüge, nach Wahl des 
Verkäufers nachbessern oder Ersatzware liefern. Es ist dem Verkäufer stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb 
angemessener Frist zu geben. Rückgriffsansprüche bleiben von vorstehender Regelung ohne Einschränkung unberührt.
   4. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Käufer –unbeschadet etwaiger Schadensersatzsansprüche- vom Vertrag 
zurücktreten oder die Vergütung mindern.
   5. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur 
unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Verschleiß, wie bei Schäden, die 
nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung und Bedienung, übermäßiger Beanspru-
chung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder aufgrund besonderer 
äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Käufer oder Dritten unsach-
gemäße Instandsetzungsarbeiten oder Änderungen vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehen-
den Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.



   6. Ansprüche des Käufers wegen der zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere 
Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die 
vom Verkäufer gelieferte Ware nachträglich an einen anderen Ort als der Niederlassung des Käufers verbracht worden 
ist, es sei denn, die Verbringung entspricht ihren bestimmungsgemäßen Gebrauch.
   7. Rückgriffsansprüche des Käufers gegen den Verkäufer bestehen nur insoweit, als der Käufer mit seinem Abneh-
mer keine über die gesetzlich zwingenden Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Für den 
Umfang des Rückgriffsanspruchs des Käufers gegen den Lieferer gilt ferner Abs. 6 entsprechend.
   8. Schadensersatzansprüche des Käufers aus positiver Vertragsverletzung, Verschulden bei Vertragsverhandlungen 
und unerlaubter Handlung (ausgenommen bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit) sind ausgeschlossen, es 
sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Verkäufers, eines gesetzlichen Vertreters oder Erfül-
lungsgehilfen.

§ 9 Eigentumsvorbehalt

   1. Der Käufer behält sich das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forde-
rungen aus dem Liefervertrag vor. Dies gilt auch für alle zukünftigen Lieferungen, auch wenn der Verkäufer sich nicht 
ausdrücklich hierauf beruft. Der Verkäufer ist berechtigt, die Verkaufssache zurückzunehmen, wenn der Käufer sich 
vertragwidrig verhält.
   2. Der Käufer ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die Kaufsache pfleglich zu 
behandeln Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Diebstahl, Feuer und Wasserschäden ausrei-
chend zum Neuwert zu versichern. Müssen Wartungs- und Inspektionsarbeiten durchgeführt werden, hat der Käufer 
diese auf eigene Kosten rechtzeitig auszuführen. Solange das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat der Käufer 
den Verkäufer unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen 
Eingriffen Dritter ausgesetzt ist oder wird. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, dem Verkäufer die gerichtlichen und 
außergerichtlichen Kosten einer Klage gem. § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Käufer für den dem Verkäufer entstan-
denen Ausfall.
   3. Der Käufer ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt. Die Forderung 
des Abnehmers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Käufer schon jetzt an den Verkäufer in Höhe 
des mit dem Verkäufer vereinbarten Faktura – Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab. Diese Abtretung gilt 
unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Der Käufer bleibt zur 
Einziehung der Forderung auch nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis des Verkäufers, die Forderung selbst ein-
zuziehen, bleibt davon unberührt. Der Verkäufer wird jedoch die Forderung nicht einziehen, solange der Käufer seinen 
Zahlungsverpflichtungen aus dem vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere 
kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder der Zahlungseinstellung vorliegt.
   4. Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Käufer erfolgt stets im Namen und im Auftrag 
für den Verkäufer. In diesem Fall setzt sich das Anwartschaftsrecht des Käufers an der Kaufsache an der umgebildeten 
Sache fort. Sofern die Kaufsache mit anderen, dem Verkäufer nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet wird, erwirbt 
der Verkäufer das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des objektiven Wertes der Kaufsache zu den an-
deren bearbeiteten Gegenständen zurzeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt für den Fall Vermischung. Sofern die Vermi-
schung in der Weise erfolgt, dass die Sache Käufers als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der Käufer 
dem Verkäufer anteilsmäßig Miteigentum überträgt und das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für den 
Verkäufer verwahrt. Zur Sicherung der Forderungen des Verkäufers gegen den Käufer tritt der Käufer auch solche For-
derungen an den Verkäufer ab, die ihm durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit einem Grundstück gegen einen 
Dritten erwachsen; der Verkäufer nimmt diese Abtretung schon jetzt an.
   5. Der Verkäufer verpflichtet sich, die dem Verkäufer zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers freizuge-
ben, soweit ihr Wert die zu sichernde Forderung um mehr als 20 % übersteigt.

§ 10 Sonstiges

   1. Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).
   2. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand und für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist der Geschäftssitz 
des Verkäufers, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt. 3. Sollten einzelne Bestimmungen dieses 
Vertrages unwirksam sein oder werden oder ein Lücke enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unbe-
rührt. Die Vertragsparteien sind verpflichtet eine neue Bestimmung zu vereinbaren, die dem mit der nichtigen Bestim-
mung verfolgten Zweck wirtschaftlich möglichst nahe kommt.


